Benutzerordnung für den Mercedes Vito (Nom - MN 167) der Kirchengemeinde Kalefeld

Grundlegendes:

Halter des Kirchenbus ist die Kirchengemeinde Kalefeld, sein Standort: Grabenstr. 12, 37589 Kalefeld.

Das Fahrzeug dient vor allem dem Personentransport und dem dazu gehörigen Gepäck. 

Der Bus steht den Kirchengemeinden im Alten Amt und der Familie des Pfarrstelleninhabers zur Verfügung. 

Auf Anfrage kann er auch an Dritte, Vereine und Privatpersonen verliehen werden. 

Jeder gefahrene Kilometer ist gegenüber der Kirchengemeinde Kalefeld nachzuweisen und abzurechnen. 
Den Kirchengemeinden im Alten Amt und Sponsoren des Busses wird ein ermäßigter Kilometersatz gewährt.

Die Verantwortung, Einsatzplanung und Pflege für das Fahrzeug ist dem Pfarramt Kalefeld übertragen. 
Nur Personen mit einem gültigen Führerschein und mindestens zweijährigen Fahrpraxis dürfen den Bus fahren.
Haftung:

Für den Kleinbus ist eine KFZ - Haftpflichtversicherung sowie eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 300.- € bei der VGH abgeschlossen. Entleiher bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie für Schäden aufkommen, bei denen kein Unfallgegner haftet. D.h. sie tragen maximal die Kosten für die Selbstbeteiligung und den Verlust durch die mögliche Rückstufung bei der Versicherung (Schadensfreiheitsrabatt). Haftet nicht der Entleiher, sondern die Organisation, in dessen Auftrag gefahren wird, ist dies von einer zeichnungsberechtigten Person zu bestätigen. 

Entleihbestimmungen:

Das Fahrzeug wird in ordnungsgemäßen und sauberen Zustand übergeben und zurückgegeben.

Auf Grund der Angaben auf dem Vertragsabschnitt unten wird die Rechnung erstellt. 
Beim Verleih an Privatpersonen wird ein Mindestbetrag von 15.- € berechnet, der gegen die Kilometerkosten verrechnet wird. Tankrechnungen werden bei Vorlage der Quittung erstattet. Im Einzelfall (ab 300 KM) kann ein niedrigeres Kilometergeld vereinbart werden, wenn die Dieselkosten vom Entleiher übernommen werden.
Eventuelle Schäden sind bei der Rückgabe anzuzeigen. Bei einem Unfall muss der Entleiher alle erforderlichen Maßnahmen treffen und diesen mit allen notwendigen Angaben bei der Rückgabe anzeigen.

Die Unkostenentschädigung einschließlich Diesel – Treibstoffs 
beträgt 0.35 € pro Kilometer, 

der ermäßigte Satz für die Kirchengemeinden im Alten Amt und Sponsoren beträgt 0,30 €.

................................................................................................................................................................
Leihvertrag zwischen der Kirchengemeinde Kalefeld, Grabenstr. 12, 37589 Kalefeld, Tel.: 05553 765 und 

Ich erkenne die Benutzerordnung für den Mercedes Vito der Kirchengemeinde Kalefeld an und leihe den Kirchenbus unter den genannten Bedingungen für die Zeit vom
                         bis  


2008
Vereinbartes Kilometergeld: 
O
0.35 €
pro Kilometer incl. Diesel




O
0.30 €
pro Kilometer incl. Diesel bei Fahrten für Kirche im Alten Amt 
	Ich habe das Auto beim Entleihen in Augenschein genommen und keine Schäden festgestellt.
Kilometerstand bei der Übergabe: 
Kalefeld, den  



2008
............................................

Unterschrift des Entleihers
	..........................................................................

Unterschrift für die Kirchengemeinde Kalefeld

	Falls jemand anderes als der Entleiher haftet:


Name : 



Adresse: 

Kalefeld, den 



2008
...................................................................

Unterschrift für die haftende Organisation
	Ich habe das Auto bei der Rückgabe in Augenschein genommen und keine Schäden festgestellt.
Kilometerstand bei der Übergabe:

Kalefeld, den 



2008
...........................................................................

Unterschrift für die Kirchengemeinde Kalefeld


Gefahrene Kilometer 

KM   x   0,       €   =             €     Betrag erhalten am 
